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1 Politischer und gesellschaftlicher Hintergrund

In den letzten Jahren ist in Deutschland der Blick fur Kinder gescharft worden, die
in Familien mit hohen psychosozialen Belastungen aufwachsen. Die dramatischen
Falle von Kindesvernachlassigungen, Misshandlungen und T6tungen, haben das
Thema Kindeswohlgefahrdung massiv in die o6ffentliche Diskussion gebracht.
Hierbei muss die Entscheidung des Grundgesetzes beachtet werden, dass die
Erziehung von Kindern, vorrangiges Recht der Eltern und zugleich deren Pflicht ist.
Die staatliche Gemeinschaft hat die Verpflichtung, diesen Erziehungsauftrag von
Eltern zu unterstitzen, zugleich aber auch die Voraussetzungen der Sicherstellung
des Kindeswohls durch die Eltern und die Gesellschaft sowohl generell als auch in
Bezug auf jedes einzelne Kind zu gewahrleisten.

Kinderschutz und die Auslbung des staatlichen Wachteramtes waren in der
Vergangenheit und sind heute wie auch zukinftig eine zentrale Aufgabe des
Jugendamtes. Um diesen Auftrag erfiillen zu kénnen und den Schutz von Kindern
vor Gefahrdungen ihres physischen und/oder psychischen Wohles weiter zu
verbessern, werden auch in Stadt und Landkreis Bayreuth weitere Anstrengungen
im praventiven Bereich als notwendig angesehen.

Auf Landesebene wurde am 16.Mai 2008 zum Schutz der Kinder das
Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz (Art.14 GDVG) dahingehend
geandert, dass u.a.

+ eine Verpflichtung zur Teilnahme an Friherkennungsuntersuchungen
besteht und diese regelhaft mit dem Antrag auf das Landeserziehungsgeld
nachzuweisen ist.

+ eine Mitteilungspflicht fiir Arztinnen und Arzte sowie Hebammen gegeniiber
dem Jugendamt eingefiihrt wurde, wenn ihnen im Rahmen ihrer Arbeit
gewichtige Anhaltspunkte fur Misshandlung, Vernachlassigung oder
sexuellen Missbrauch bekannt werden.

Weiterhin zeigen gesicherte entwicklungspsychologische Forschungsergebnisse,
dass die erste Entwicklungsphase ab der Geburt von pragender Bedeutung fiir das
gesamte weitere Leben ist. Von besonderer Bedeutung fur den Kinderschutz ist
deshalb gerade in der frihen Kindheit die aufmerksame Wachsamkeit aller
beteiligter Professionen im Hinblick auf Belastungen von Familien und mogliche
Kindeswohlgefahrdungen.

Deshalb entstanden sowohl auf Bundes- als auch auf Landerebene Initiativen und
Aktivitaten zur frihzeitigen Unterstitzung von Familien, um die Lebensbedingungen
fur Kinder zu verbessern. Im Rahmen dessen wurde von 2006-2009 das Pilotprojekt
,Guter Start ins Kinderleben® initiiert. Dieses ergab in den bayerischen Standorten
Erlangen und Traunstein, dass die frihe Forderung und Starkung der Beziehungs-
und Erziehungskompetenzen von Eltern nachhaltigere Wirkung erzielen als
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restriktive Strategien im Kinderschutz dies vermégen. Es hat sich bestétigt, dass
wirkungsvoller Kinderschutz in verschiedenen Disziplinen angelegt sein muss.
Gelungene interdisziplinare Zusammenarbeit - innerhalb des
datenschutzrechtlichen Rahmens - ist geeignet um den Kinderschutz zu
verbessern. Dabei kann der praventive Gedanke nur vor dem Hintergrund
bestehender Angebote und Strukturen nachhaltig und sinnvoll gestaltet werden.

Durch die Erfolge des Pilotprojektes ,Guter Start ins Kinderleben® hat das
Bayerische Staatsministerium fir Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen
bereits am 12. Februar 2008 beschlossen, dass es Mitte des Jahres 2009 ein
Forderprogram zur Unterstlitzung der Kommunen beim Aufbau sozialer Frihwarn-
und Fordersysteme und der Einrichtung von Koordinierenden Kinderschutzstellen
(KoKi) auflegen wird.

Regionale politische Beschlussfassung

Auf kommunaler Ebene wurde durch die Entscheidungsgremien der Stadt und des
Landkreises Bayreuth die Einrichtung von je einer Koordinierenden
Kinderschutzstelle in Vollzeit beschlossen. Die dazu vom Staatsministerium
erarbeiteten Eckpunkte wurden nachfolgend beriicksichtigt. Die KoKi-Stellen
wurden institutionell als wichtige Bestandteile im Rahmen der steuernden und
Familien unterstitzenden Funktion der Jugendamter eingerichtet. Die KoKi ist dabei
praventiv im Bereich der Frihen Hilfen tatig. Im Jahr 2023 konnte in der Stadt
Bayreuth eine weitere KoKi-Stelle, im Umfang von 19,5 Stunden geschaffen
werden. Diese Stelle ist seit dem 02.11.2023 besetzt. Hintergrund dieser
Stellenmehrung ist, dass zum einen in den letzten Jahren der Betreuungs- und
Beratungsbedarf der Familien stark angestiegen ist. Familien haben komplexere
und multiplere Problemlagen, sodass die Beratungszeit stetig zunimmt. Neben den
zunehmenden psychischen Belastungen junger Familien steigen beispielsweise
auch ihre 6konomischen Herausforderungen und padagogischen Unsicherheiten,
sicherlich auch als ,Post-Corona“ bedingte Auswirkung. Weiterhin steht ein immer
kleiner werdendes Helfersystem von Familienkinderkrankenschwestern und
Familienhebammen zur Verfligung, sodass die Familien teilweise langer von den
KoKi-Fachkréften selbst betreut werden missen.

Rein quantitativ stiegen die Fallzahlen vom Jahr 2021 auf das Jahr 2022 um das
doppelte an. Auch insgesamt stiegen die Fallzahlen, seit Implementierung der KoKi-
Stelle stetig an, ohne dass jedoch auch der Stellenanteil angepasst worden ist.
Zudem ist das Netzwerk der KoKi gro3er geworden und nimmt auch dadurch mehr
Zeit in Anspruch. Grundsatzlich besagen auch die Forderrichtlinien, dass jede KoKi-
Stelle mit mindestens 1,5 Stellen zu besetzen ist. Die Stellenmehrung auf 1,5 Koki-
Stellen wurde aus den genannten Griinden also zwingend notwendig.
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Zudem trat zum 01.01.2012 das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft. Hierdurch
sollen die beiden Bereiche Pravention und Intervention im Kinderschutz sowie alle
beteiligten Akteurinnen und Akteure gestarkt werden. Im Rahmen dessen wurde
beispielsweise § 1 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)
festgeschrieben, dass ein mdoglichst frihzeitiges, koordiniertes und
multiprofessionelles Angebot im Hinblick auf die Entwicklung von Kindern vor allem
in den ersten Lebensjahren fur Mitter und Vater sowie schwangere Frauen und
werdende Vater vorgehalten werden soll (Friihe Hilfen).

2 Regionale Ausgangssituation

Zu Beginn der Arbeit der KoKi war eine aktualisierte Darstellung Friher Hilfen in der
Stadt und im Landkreis Bayreuth nicht vorhanden. Ein ,Wegweiser fir Kinder,
Jugendliche und Familien“, welcher Beratungsstellen, fordernde Angebote fir
Familien, Freizeitaktivitaten und Sonstiges umfasste, stand zur Verfigung, war aber
mittlerweile veraltet. Im Jahr 2010 wurde vom ,lokalen Blndnis fir Familien® ein
,Ratgeber fur Alleinerziehende®, herausgebracht, fur Eltern mit Kindern von 0-3
Jahren gab es aber kein speziell zugeschnittenes Verzeichnis. Eine Erfassung und
Analyse bestehender Angebote und Ansprechpartner Friher Hilfen wurde deshalb,
im Rahmen der Netzwerkarbeit, als eine der ersten notwendigen Aufgaben
angesehen. Bereits 2009 bestanden einige interdisziplinare Netzwerke, u.a.
Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG), lokales Bundnis fir Familien und der
Runde Tisch ,Hausliche Gewalt®. Als die KoKi eingerichtet wurde, gab es kein
interdisziplinares Netzwerk im Bereich der frihen Kindheit bzw. Frihen Hilfen.
Deshalb wurde der Bedarf gesehen, fur diesen Bereich ein ,Netzwerk frihe
Kindheit*, unter der Koordination von KoKi aufzubauen. Dies gelang
zwischenzeitlich, unter anderem, mit der Schaffung des zweimal im Jahr
stattfindenden Runden Tisches im Netzwerk Friihe Kindheit.

3 Die Koordinierende Kinderschutzstelle — KoKi

Die Koordinierende Kinderschutzstelle wurde 2009 im Landratsamt Bayreuth und
im Januar 2010 in der Stadt Bayreuth geschaffen. Gemald der Richtlinie zur
Forderung Koordinierender Kinderschutzstellen, ist es das Ziel ,[...] belastete Eltern
mit Sauglingen und Kleinkindern friihzeitig zu erreichen und sie passgenau zu
unterstiitzen, um so Uberforderungen zu vermeiden, die zu Misshandlung und
Vernachlassigung von Kindern fuhren kdnnen.” (Bayerisches Staatsministerium fur
Arbeit und Soziales, Familie und Integration, 2017). Die KoKi-Fachkrafte
koordinieren die vorhandenen Angebote in der Region Bayreuth und sind daher
Schnittstelle  zwischen Klienten und Netzwerkpartnern. Zudem soll die
Koordinierende Kinderschutzstelle dazu beitragen, eventuell vorhandene
Hemmschwellen gegeniber den Angeboten der Kinder-und Jugendhilfe
(Jugendamt) abzubauen bzw. die Klientinnen und Klienten gegebenenfalls zu



Die Koordinierende Kinderschutzstelle — KoKi 4

ermutigen, deren Angebote anzunehmen. Aufgrund der raumlichen Nahe und der
zum Teil gleichen Netzwerkpartner, gingen im Bereich der KoKi-Stelle der Landkreis
und die Stadt Bayreuth eine Kooperation ein und betreiben daher die
Netzwerkarbeit und einige Projekte gemeinsam.

3.1 Organisatorische Eingliederung, Raumlichkeiten und personelle

Ausstattung in der Stadt Bayreuth

Die KoKi ist organisatorisch im Amt fur Kinder, Jugend und Familie der Stadt
Bayreuth, Abteilung ,Padagogische Jugendhilfe®, angesiedelt. Der Abteilungsleiter,
Herr Engelhardt, ist direkter Dienstvorgesetzter.

Die Buros der KoKi-Fachkréafte sind in das Jugendamtsgebédude integriert. Dies
erleichtert zum einen die Zusammenarbeit mit den anderen Stellen (z.B.
Unterhaltsvorschuss, Adoption, Tagespflege, etc.), und zum anderen tragt es zu
einem guten gegenseitigen Verstandnis fur die jeweilige Arbeit von ASD und KoKi
bei. Gerade die N&he zu den anderen Fachstellen bietet den Vorteil die
Hilfesuchenden schnell anzubinden und gegebenenfalls auch direkt dorthin zu
begleiten.

Die KoKi ist seit November 2023 mit einer sozialpadagogischen Fachkraft in Vollzeit
und einer sozialpadagogischen Fachkraft in Teilzeit (19,5 Stunden) ausgestattet.
Sie sind wahrend der Arbeitszeiten telefonisch, per Mail und personlich zu
erreichen. Seit Juli 2025 wird die KoKi durch Nathalie Zeh (Padagogin B.A.), mit 39
Stunden, reprasentiert. Seit Marz 2025 wird die KoKi der Stadt Bayreuth zusatzlich
durch Glulseren Kurt (Erziehungswissenschaftlerin B.A.) mit 19,5 Stunden
unterstitzt. Fast alle Hauptaufgabenbereiche der KoKi werden derzeit noch von
beiden Mitarbeitenden gleichermalRen Ubernommen.Termine mit Klientinnen und
Klienten werden entweder zuvor vereinbart oder finden spontan statt, indem die
Hilfesuchenden das Biro der KoKi direkt, ohne vorherige Anmeldung aufsuchen
oder anrufen. Bei der Vereinbarung eines Termins ist es auf Wunsch auch mdglich
einen Hausbesuch zu machen.

Die Erreichbarkeit bei solchen Hausbesuchen oder anderen Auf3enterminen wird
Uber einen Anrufbeantworter sichergestellt. Nach der Rickkehr der KoKi-Fachkraft
ins Amt wird schnellstméglich zurtickgerufen. Mit der Neubesetzung der Stelle, im
Dezember 2015, wurde ein Diensthandy fur die KoKi-Fachkraft eingefiihrt. Dadurch
soll eine noch bessere Erreichbarkeit gewahrleistet werden. Die Nummer des
Diensthandys wird an die Netzwerkpartner sowie an Familien, die durch die KoKi
betreut werden, weitergegeben. Es ist ebenfalls moglich die KoKi-Fachkraft via
~WhatsApp“ oder SMS zu erreichen. Gerade sehr jungen Muttern erleichtert diese
Moglichkeit die Kontaktaufnahme und macht die Anbindung an die KoKi noch
niederschwelliger.
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Bei langer andauernder Abwesenheit, z.B. aufgrund von Fortbildung, Urlaub und
Krankheit, befindet sich auf dem Anrufbeantworter sowie beim E-Mail-Programm,
ein entsprechender Text, der die Abwesenheitszeiten nennt und darauf hinweist,
dass die Vertretung in dringenden Fallen zu kontaktieren ist. Zudem wird die
Nummer des Vorzimmers der Amtsleitung genannt. Im Bereich der Netzwerkarbeit
erfolgt, aufgrund der engen Zusammenarbeit, die Vertretung durch die KoKi des
Landkreises Bayreuth.

Die KoKi-Fachkrafte sind folgendermafien erreichbar:
Nathalie Zeh: Tel.: 0921/25-1010; Diensthandy: 0175/1122200;
E-Mail: nathalie.zeh@stadt.bayreuth.de

Gilllseren Kurt: Tel.: 0921/25-1639

E-Mail: guelseren.kurt@stadt.bayreuth.de

Auf das Funktionspostfach koki@stadt.bayreuth.de kénnen beide KoKi-Fachkrafte
zugreifen.

3.2 Zielgruppe

Laut den KoKi-Richtlinien richtet sich das Hauptaugenmerk der KoKi auf ,[...]
Familien mit Sauglingen und Kleinkindern, deren soziale und 6konomische
Lebensverhéltnisse auf Benachteiligung und Belastung hinweisen und die gezielter
und qualifizierter Unterstutzung bedurfen [...]1.“ (vgl. Richtlinie zur Férderung
Koordinierender Kinderschutzstellen). Zur Zielgruppe der KoKi zahlen daher alle
werdenden Eltern sowie Eltern oder Familien mit mindestens einem Kind, welches
das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Das Angebot der KoKi ist zudem
unabhangig von Staatsangehdrigkeit, Religion, Status, finanzieller Situation, etc...

Von erheblicher Bedeutung erscheint hierbei, dass entwicklungspsychologischen
Erkenntnissen zufolge in den ersten Lebensjahren die Grundsteine fur die weitere
Entwicklung des Menschen gelegt werden. Die Sorge fir einen gelingenden Start
ins Kinderleben ist daher immens wichtig. Gerade Sauglinge und Kleinkinder sind
in existenzieller Weise von der Fursorge und dem Funktionieren ihrer Eltern
abhangig. Zudem haben Kinder unter drei Jahren wenig AulRenkontakte und sind
haufig noch nicht institutionell angebunden. Die grundsatzliche Vulnerabilitat sowie
die Verletzbarkeit in den ersten Lebensjahren wurden u.a. durch Veroffentlichungen
des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 2007 bestatigt. Hierin wurde belegt,
dass sich 77% aller misshandlungsbedingten Todesfélle in den ersten 48
Lebensmonaten eines Kindes ereigneten.
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Studien, die im Rahmen des Modellprojektes ,Guter Start ins Kinderleben®
durchgeftihrt wurden, haben gezeigt, dass bestimmte Risikofaktoren die Entstehung
von Erziehungsschwierigkeiten und Entwicklungsauffalligkeiten begiinstigen und
die Wabhrscheinlichkeit der Vernachlassigung oder Misshandlung von Kindern
erhéhen.

Risikofaktoren sind demnach insbesondere:

Gesteigerte Unsicherheit im Umgang mit dem Kind

Finanzielle Notlage

Minderjahrige oder sehr junge Eltern

Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch

Psychische Belastungen

Unerwiinschte Schwangerschaft

Soziale/sprachliche Isolation

Biografische Belastungen/ traumatische Lebenserfahrungen der Eltern, wie
eigene Misshandlung und/oder Vernachlassigung

Schwere Konflikte oder Gewalt in der Partnerschaft

Uberforderung der Eltern mit den zu betreuenden Kindern

Erhdhte Flrsorgeanforderungen des Kindes, z.B. durch Frihgeburt,
Entwicklungsverzdgerungen, chronische Krankheiten oder Behinderung

+ Mangelhafte Wohnverhaltnisse

FEFEFEEFE

&

Abschlieend muss angemerkt werden, dass es gerade belasteten Familien haufig
schwerfallt, die fur ihre Situation passende Hilfe zu finden. Zusatzlich gibt es oft
Schwellenangste diese in Anspruch zu nehmen. Hierdurch wachst die Gefahr, dass
Familien durch das Netz der sozialen Sicherung fallen. Deshalb ist es wichtig, diese
Zielgruppe schon friihzeitig zu erreichen, um bestehende Angste zu reduzieren und
sie zur Inanspruchnahme geeigneter Hilfen zu ermutigen. Die KoKi versteht sich
daher als niederschwellige Anlaufstelle, die die genannte Zielgruppe bei sdmtlichen
Fragen und Unsicherheiten aufsuchen kann, die den Klientinnen und Klienten
unvoreingenommen gegenudbertritt und auf Wunsch auch eine anonyme Beratung
anbietet. Daruber hinaus ist die KoKi auch Ansprechperson fir alle Fachkrafte, die
ebenfalls mit dieser Zielgruppe arbeiten.

3.3 Zielsetzungen

Als oberstes Ziel soll der Kinderschutz praventiv durch Frihe Hilfen in der Stadt und
im Landkreis Bayreuth sichergestellt werden. Dies beinhaltet insbesondere:

+ Verbesserung der friihen Zugange zu belasteten Familien
+ Ermoglichung einer frihzeitigen Problemlésung durch Vermittlung
passgenauer Hilfen
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+ Starkung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz der Eltern,
insbesondere benachteiligter und belasteter Familien

+ Starkung des Selbsthilfepotentials von Eltern

+ Forderung der Vernetzung von Stellen, die mit Eltern und ihren Kindern in
Kontakt sind; insbesondere zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe

+ Sensibilisierung der Offentlichkeit

Zur Sicherstellung des praventiven Kinderschutzes ergeben sich fir die KoKi zudem
folgende aufgabenbezogene Ziele:

+ Aufbau und Pflege eines lokalen interdisziplinaren ,Netzwerks friihe
Kindheit®

+ Erarbeitung verbindlicher Kooperationsformen zur nachhaltigen Férderung
der fachubergreifenden Zusammenarbeit

+ Bestandserhebung, Aufbereitung und Auswertung von Angeboten im

Bereich der Frihen Hilfen

Bei fehlenden Angeboten, Initiierung von entsprechenden Hilfen

Verlassliche und dauerhafte Anlaufstelle fir Familien und Netzwerkpartner

Vorsorgender, unterstitzender, aufsuchender, niederschwelliger Kontakt zu

Familien in belasteten Situationen

+ Vermittlung bedarfsgerechter Hilfen und Gestaltung eines geeigneten
Ubergangsmanagements

+ Abbau von Hemmschwellen bei Familien und Netzwerkpartnern gegentber
Angeboten der Kinder- und Jugendhilfe (Niederschwelligkeit) und
Ermutigung zur Inanspruchnahme von Unterstitzung.

-+ &

3.4 Arbeitsweise

Wie bereits dargestellt, fallt es vielen Familien schwer, die bestehenden Angebote
anzunehmen. Dabei sind die Ursachen vielfaltig. Zusatzlich erschwert eine gewisse
Stigmatisierung des Jugendamtes die Kontaktaufnahme mit dieser Institution.
Grundsatzlich ist es aber wichtig unterstitzungsbedurftige Eltern mdglichst
frihzeitig zu erreichen, idealerweise zu einem Zeitpunkt, zu dem sie bereit sind
Hilfen anzunehmen. Als besonders gunstig ist hierbei der Zeitraum um die Geburt
anzusehen. Hier werden die Eltern intensiv durch die Fachkrafte im
Gesundheitswesen betreut und diese sind fiur die Eltern vertrauensvolle
Ansprechpersonen. Diese Konstellation ermdéglicht haufig Einblick in psychosoziale
Belastungen zu nehmen und diese auch anzusprechen, was idealtypisch fur eine
gelingende Zusammenarbeit zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe genutzt
werden kann. Hierbei gilt es zu beriicksichtigen, dass Eltern meist dieses duf3eren
Anstol3es bedurfen.
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Selbstverstandlich kann auch zu jedem anderen Zeitpunkt ein Beratungs- und
Unterstutzungsbedarf der Familien deutlich werden. Vor diesem Hintergrund ist die
Zusammenarbeit mit weiteren Stellen, wie z.B. Beratungsstellen, Jobcentern,
Frahforderung, Polizei und anderen Personen, die mit dieser Zielgruppe befasst
sind, wichtig.

Das Angebot von KoKi anzunehmen ist dabei als ein erster, freiwilliger Schritt zur
Veranderung anzusehen; die Eltern haben ihr Einverstandnis hierzu gegentber
dem Netzwerkpartner erteilt.

3.5 Aufgabenfelder der KoKi

Die KoKi ist eine Anlaufstelle fir informations-, rat- und hilfesuchende (werdende)
Eltern. Schwerpunktm&fig wird dabei, aufgrund der erhdhten Vulnerabilitat, die
Zielgruppe mit Kleinkindern angesprochen. Mittels einer gelingenden
Zusammenarbeit mit Partnern im Netzwerk sollen gerade belastete Eltern, die von
sich aus, den Weg zu Hilfen oftmals nur schwerlich finden, méglichst frihzeitig
erreicht werden. Der Zugang zu dem bereitgestellten Unterstiitzungsangebot von
KoKi ist dabei niederschwellig und unburokratisch. Die wesentlichen Aufgaben-
bzw. Arbeitsfelder der KoKi sind die Netzwerkarbeit, die Angebotsentwicklung und
Bedarfsfeststellung, die Offentlichkeitsarbeit und die Familienbezogene Arbeit.
Nachfolgend werden die einzelnen Arbeitsfelder ndher beschrieben.

3.5.1 Netzwerkarbeit

Im Sinne eines Frihwarn- und Fordersystems ist die interdisziplindre
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen, mit der Zielgruppe befassten,
Professionen von besonderer Bedeutung. Insbesondere steht hierbei die
Vernetzung mit dem Gesundheitswesen im Vordergrund. Ein Hauptanliegen der
KoKi ist die Etablierung eines nachhaltigen, flachendeckenden und
interdisziplinaren ,Netzwerks frihe Kindheit* fur potenziell oder akut belastete
Familien. Ziel ist es, die Fachkrafte Ubergreifend zu vernetzen und die vorhandenen
Kompetenzen und Hilfsangebote zu bindeln. Dabei wird auf bereits bestehende
Strukturen und Netzwerke aufgebaut. Der Aufbau des Netzwerks wird als
kontinuierlicher Prozess verstanden, wobei den KoKi-Stellen der Stadt und des
Landkreises Bayreuth Aufbau, Pflege, Koordination und Steuerung des Netzwerks
obliegt. Die KoKi Ubt im Netzwerk eine Navigationsfunktion aus, um fur alle
Interessentinnen und Interessenten die jeweils im Einzelfall geeignete
Ansprechperson zu vermitteln.

Das Netzwerk ist sozialraumorientiert und schliel3t, wie bereits erwahnt,
Netzwerkpartner aus Stadt und Landkreis Bayreuth ein. Die Arbeit des Netzwerks
umfasst u.a. personliche Kontakte, Veranstaltungen, Arbeitskreise und Runde
Tische. Die Netzwerktreffen dienen u.a. dazu, sich gegenseitig mit den jeweiligen
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Aufgaben und Angeboten kennenzulernen, Angebote vorzustellen, zu entwickeln,
sowie dem fachlichen Austausch und der Definition der Schnittstellen.

Eine positive und nachhaltige Zusammenarbeit im Rahmen des gemeinsamen
Kinderschutzes setzt eine entsprechende Kooperationskultur voraus. Die Arbeit im
Netzwerk umfasst daher z.B. Kooperationsvereinbarungen, einheitliche Standards
und Verfahrensablaufe sowie die Entwicklung einer gemeinsamen Sprache
hinsichtlich Risikofaktoren.

Im Netzwerk sollen alle Institutionen aus Stadt und Landkreis Bayreuth
eingebunden werden, die im Rahmen ihrer Tatigkeit mit Schwangeren, Eltern und
Alleinerziehenden mit Kleinkindern arbeiten. Die nachfolgende Grafik, die vom
Sozialministerium erstellt wurde, soll die wesentlichen Netzwerkpartner
veranschaulichen.

e
Bayerisches Staatsministerium fir '%% 3
Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen GNE

AKTEURE DER =

JUGENDHILFE
JUGENDAMT

SCHULE ’_; \
/ ﬂ/ 0! I e

i MMEN, ARZTE, KLINIKEN, OGE
Netzwerk fruhe Klndhen ’\ PSYCHATRIE ETC

POLIZEI BERATUNGSSTELLEN

TRAGER DER WEITERE NETZWERKPARTNER
GRUNDSICHERUNG Z. B. EHRENAMTLICHE AKTEURE)

aver www.kinderschutz.bayern.de

Abb.1 wesentliche Netzwerkpartner

All diese Netzwerkpartner aus den unterschiedlichsten Bereichen verfiigen Uber
einen unterschiedlichen Wissenstand. Es ist die Aufgabe der KoKi, sowohl
verbindliche Strukturen untereinander zu schaffen, als auch dazu beizutragen, dass
die Netzwerkpartner ,eine gemeinsame Sprache” sprechen. Um dies zu erreichen
wurde der Runde Tisch etabliert. ,Wenn Vernetzung gelingen soll missen Vorurteile
zugunsten offener Kommunikation und engagierter Zusammenarbeit weichen, d.h.
jeder Kooperationspartner muss eine innere Haltung zur Zusammenarbeit
entwickeln. Regelmalige Runde Tische, gemeinsame Veranstaltungen oder
interdisziplinare Fortbildungen sind unerlasslich, um den wichtigen Prozess der
Verstandigung und gegenseitigen Wertschatzung anzustof3en.“ (Bayerisches
Staatsministerium 2007, S.39) Am Runden Tisch des ,Netzwerks friihe Kindheit"
der Region Bayreuth treffen sich Vertreter der verschiedenen Berufsgruppen, die im
Rahmen ihrer Tatigkeit schwerpunktmaflig mit Schwangeren, Eltern und
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Alleinerziehenden mit Kleinkindern, arbeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Runden Tisches fungieren als Multiplikatoren fur ihre jeweiligen Einrichtungen,
Institutionen und Berufsgruppen. Sie tragen die Inhalte und Ergebnisse des Runden
Tisches in ihre jeweiligen Arbeitsbereiche und transportieren wiederum die Themen
und Fragestellungen aus der Praxis an den Runden Tisch. Der Runde Tisch dient
unter anderem dazu, dass die Zusammenarbeit untereinander besser funktionieren
kann. Die Netzwerkpartner lernen sich hier gegenseitig kennen, erfahren mehr tber
die fachlichen Moglichkeiten, die Zugangswege zu anderen Fachstellen und worin
eventuell die jeweiligen Grenzen bestehen. Seit 2017 werden am Runden Tisch
Gruppenarbeiten gemacht. Hierzu zahlen unter anderem Fallarbeiten. Dabei
konnen die einzelnen Netzwerkpartner voneinander lernen und vom Wissen und
den Erfahrungen der anderen Professionen profitieren.

Das ,Netzwerk frihe Kindheit® plant und organisiert bedarfsgerecht
Informationsveranstaltungen,  Schulungen  und  Fortbildungen  far  die
Netzwerkpartner. Zudem beteiligen sich die KoKi-Fachkrafte an verschiedenen
Arbeitskreisen (z.B. AK Alleinerziehende, AK Menschen in prekaren Lebenslagen,
etc.). Um das Netzwerk zu pflegen nehmen die KoKi-Fachkréfte auch an
Veranstaltungen, Fachtagen etc. der Netzwerkpartner und des KoKi-Netzwerkes
teil. Gerade der personliche Kontakt ist von grof3er Bedeutung.

3.5.2 Bedarfsliicken und Angebotsentwicklung

Um Bedarfslicken feststellen zu kdnnen wund auf diese mit einer
Angebotsentwicklung zu reagieren, fragt die KoKi mdgliche Bedarfsliicken bei ihren
Netzwerkpartnern am Runden Tisch im Netzwerk Frihe Kindheit ab. Bei
Feststellung einer Bedarfsliicke kann dann gemeinsam an einer Losung gearbeitet
werden.

Trotz der Schaffung einer neuen Kindertageseinrichtung in der Stadt Bayreuth, gibt
es in Stadt und Landkreis vor allem Bedarfslicken im Bereich der Kinderbetreuung
fur Alleinerziehende (z.B. im Krankheitsfall, auRergewdhnliche Arbeitszeiten, etc.).
Am Runden Tisch, aber auch in der alltdglichen Arbeit der KoKi, wurde deutlich,
dass vermehrt Familien mit psychisch krankem Elternteil betreut werden. Zudem
gibt es einen Bedarf fur einen Mutter-Kind-Platz zur Behandlung postnataler
Depressionen. Aul3erdem ist eine Tagesklinische Anbindung wiinschenswert.

Zur Klarung wurde im Austauschgesprach mit dem Bezirkskrankenhaus Bayreuth
festgestellt, dass u.a. eine Kinderbetreuung fehlt. Insbesondere auch bei
ambulanten Terminen in der PIA (Psychiatrische Institutsambulanz). Es wird
versucht, bei betroffenen Familien, die mit KoKi in Kontakt sind, zunéchst eine
Begleitung von Ehrenamtlichen sicherzustellen. Wahrend der Therapiestunden
kimmert sich eine ehrenamtliche Kraft um das Kind/die Kinder. Eine
Kontaktanbahnung findet regelhaft statt. Ebenso wurde vor allem im Landkreis
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Bayreuth ein Mangel an Kinderarztinnen und Kinderarzten, sowie
Nachsorgehebammen festgestellt.

Diesbeziglich wurde fur Stadt und Landkreis Bayreuth eine neue Stelle geschaffen
- GesundheitsregionP!s - . Die KoKi arbeitet in dem neu aufgebauten Arbeitskreis
mit. Die Bedarfsermittlung und Angebotsentwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit
den Netzwerkpartnern und der jeweiligen Jugendhilfeplanung.

Die KoKi-Stellen von Stadt und Landkreis Bayreuth erstellten ein Familienbuch —
Handbuch fir Schwangere, Eltern und Alleinerziehenden mit Kindern im Alter von
0-3 Jahren. Im Jahr 2019 wurde dieses aktualisiert und tUberarbeitet und steht nun
wieder in gedruckter Form zur Verfigung. Ebenso ist das Familienbuch online
verfugbar. Im Jahr 2024 konnte, Dank der Stellenmehrung in den KoKi-Stellen in
Stadt und Landkreis Bayreuth, dieses Projekt erneut aufgenommen werden. Die
Uberarbeitete Version ist im Jahr 2025 fertigstellt worden und wird spatestens
Anfang 2026 ausgeliefert.

3.5.3 Offentlichkeitsarbeit

Aufgabe der KoKi ist es, die Offentlichkeit fur das Thema Kinderschutz zu
sensibilisieren, Gber die Angebote und Aufgaben in diesem Bereich breitenwirksam
zu informieren und ein Bewusstsein fur diese zu schaffen. Damit Eltern wissen,
wohin sie sich wenden konnen, sobald sie das Gefiihl der Uberforderung
wahrnehmen und Netzwerkpartner wissen, an welche Stelle sie diese Eltern
verweisen konnen, ist eine intensive und regelmaRige Offentlichkeitsarbeit von
groRer Bedeutung. Um dies erreichen zu koénnen bedient sich die KoKi
verschiedenster medialer Wege.

Werbematerialien

Hierzu zahlen beispielsweise die KoKi-Flyer. Diese wurden durch die KoKi-
Fachkréafte selbst entworfen und sollen kurz und knapp, aber dennoch ansprechend
uber die Angebote der KoKi informieren. Der Flyer informiert sowohl tiber die KoKi
der Stadt Bayreuth als auch Uber die des Landkreises. Die Kontaktdaten beider
KoKi-Stellen sind darin zu finden. Der Flyer wird an alle Netzwerkpartner
(Arztpraxen, Beratungsstellen etc.) zur Auslage verteilt. Zudem liegen diese auch in
den Rathausern und im Landratsamt aus. Ebenso ist er online auf den Internetseiten
von Stadt und Landkreis Bayreuth abrufbar. Seit 2009 gibt es Uber das
Familienbiindnis fur alle frisch gebackenen Mitter eine BegrufRungstite als
Geschenk der Stadt und des Landkreises Bayreuth. Neben anderen wissenswerten
Flyern, enthélt diese Tute auch eine Info-Karte der KoKi-Stelle. Verteilt werden die
Begruf3ungstiten im Klinikum Bayreuth. Die Koordinierung tbernimmt dabei das
,Bundnis fur Familien® der Stadt Bayreuth in Kooperation mit dem
Regionalmanagement von Stadt und Landkreis. Im Jahr 2025 wurde der KoKi-Flyer
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und die anderen Werbemittel aufgrund der Personalveranderungen in Stadt und
Landkreis Bayreuth tberarbeitet.

Neben den Flyern verfugt die KoKi Gber ein Familienbuch. Im Jahr 2014 wurde das
Familienbuch erstmals tber die BegrifRungstite von Stadt und Landkreis Bayreuth
an Eltern von Neugeborenen verteilt. In dieser befand sich das Familienbuch bis
Ende 2016 und wurde zudem an verschiedene Netzwerkpartner und in den
Beratungen der KoKi-Fachkraft herausgegeben. Derzeit steht das Familienbuch
lediglich in einer digitalen Version von 2019 zur Verfigung. Wie bereits dargestellt,
soll es, voraussichtlich Anfang 2026, wieder eine gedruckte Version geben.

Als Alternative fur einen Flyer verfugt die KoKi-Stelle der Stadt Bayreuth Giber Baby-
Sockchen, auf deren Etikett die Daten der KoKi-Stelle abgedruckt sind. Im Jahr
2022 wurde noch eine weitere Alternative geschaffen. Hierbei handelt es sich um
eine Packung mit Taschentiichern, auf der ebenfalls die Adressdaten der KoKi-
Stelle vermerkt sind, sowie der QR-Code, der auf die Internetseite der KoKi
weiterleitet.

Im September 2020 wurden fir die KoKi-Stelle Blocke angeschafft. Auf diesem sind
das KoKi-Logo (und alle weiteren erforderlichen Logos) sowie die Adresse der KoKi-
Stelle der Stadt Bayreuth abgedruckt. Die Blocke wurden im Jahr 2022 Uberarbeitet
und verfigen nun auch Uber einen QR-Code, der auf die Internetseite weiterleitet.
Die Blécke werden an Netzwerkveranstaltungen, sowie an Netzwerkpartner und
Eltern herausgegeben.

Ende 2022 haben die KoKi-Stellen aus Stadt und Landkreis Bayreuth einen U-Heft-
Aufkleber entwickelt. Seit 2023 wird dieser standardmaflig und zuverlassig durch
das Klinikum Bayreuth in das U-Heft eingeklebt. Dieser verweist mittels eines QR-
Codes auf die KoKi-Stellen und enthalt die Telefonnummern der KoKi-Stellen.

Im Jahr 2024 erstellten die KoKi-Fachkrafte aus Stadt und Landkreis Bayreuth ein
Plakat, welches Uber die KoKi-Stelle informiert. Dies ist den Netzwerkpartnern, in
verschiedenen Formaten, ausgehandigt worden.

Ebenfalls im Jahr 2024, setzten sich die KoKi-Fachkrafte mit beiden staatlich
anerkannten Beratungsstellen fir Schwangerschaftsfragen zusammen und
entwickelten gemeinsam die Idee eines Einlegers fur den Mutterpass. Dieser soll
auf das Angebot der KoKi aufmerksam machen. Er wird an die Frauenarztinnen und
Frauenarzte in Stadt und Landkreis Bayreuth verteilt werden, um zu erreichen, dass
Mdtter in einer schwierigen Lebensphase noch friher auf die Angebote der KoKi
und Beratungsstellen aufmerksam werden.
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Presse
In Zusammenarbeit mit der Pressestelle im eigenen Amt arbeitet die KoKi mit den
lokalen Medien, Zeitungen, Horfunk, Fernsehen, zusammen.

Internet

Die KoKi verfigt Uber einen eigenen Internetauftritt auf der Homepage
www.familien-in-bayreuth.de. Das Angebot der KoKi ist unter der Rubrik Hilfe und
Beratung und dann unter dem Reiter padagogische Jugendhilfe zu finden. Hier sind
die Kontaktdaten der KoKi-Fachkrafte der Stadt und des Landkreises zu finden,
sowie der KoKi-Flyer, das Familienbuch, die netzwerkbezogene
Kinderschutzkonzeption. Neuigkeiten und spezielle Angebote der KoKi sind zu
gegebenen Anlass auf der Startseite unter Angebote und Aktionen zu finden. Im
Jahr 2022 wurde die Internetseite tberarbeitet und ein QR-Code, der zur Seite flhrt
wurde generiert. Dieser kann nun auf allen Produkten der Offentlichkeitsarbeit
platziert werden.

Seit August 2022 verfugt die KoKi-Stelle der Stadt Bayreuth tber einen eigenen
Facebook-Account. Mittels diesem werden die Angebote der KoKi-Stelle
veroffentlicht. Angebote und wichtige Hinweise von anderen Netzwerkpartnern
konnen geteilt werden. Zudem werden wichtige Neuerungen und Artikel Uber
Netzwerktreffen, die von der KoKi-Stelle organisiert werden, gepostet. Der Account
dient dazu die Offentlichkeit und die Zielgruppe iber die Angebote, Ziele und
Aufgaben der KoKi zu informieren. Im Jahr 2023 wurde zusétzlich ein Instagram-
Account eingerichtet.

Veranstaltungen
Um die Offentlichkeit tiber die KoKi und deren Angebote zu informieren, nimmt die
KoKi auch an verschiedenen Veranstaltungen teil und bereitet beispielsweise einen
Infostand vor. So war die KoKi bereits beim ,Fest der Sinne“ der Stadt Bayreuth
vertreten, beim Tag der offenen Tir des Klinikums und vielen weiteren
Veranstaltungen.

Fachtag
In Kooperation zwischen der KoKi-Stelle der Stadt und des Landkreises Bayreuth

sowie Kulmbach wird regelmafiig einmal im Jahr ein Fachtag veranstaltet, wobei
der Veranstaltungsort jahrlich rotiert. Hierzu werden alle relevanten
Netzwerkpartner der drei KoKi-Stellen eingeladen. Eine namhafte Referentin oder
Referent halt dann einen Vortrag zu einem aktuellen oder gewtinschten Thema. Seit
dem Jahr 2023 werden hierzu nun auch die Familienrichterinnen und Familienrichter
eingeladen.
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3.5.4 Familienbezogene Arbeit

Beratung durch die KoKi-Fachkraft

Alle Klientinnen und Klienten, die sich selbst melden oder durch einen
Netzwerkpartner an die KoKi vermittelt wurden, erhalten zunéchst einmal die
Beratung durch die KoKi-Fachkraft. Dieses Gesprach kann sowohl telefonisch, als
auch personlich stattfinden. Die KoKi-Fachkraft hat ebenso die Mdglichkeit einen
Hausbesuch zu machen. Dieses Angebot wird gerne und sehr haufig angenommen.
Die Beratung erfolgt kostenlos und auf freiwilliger Basis. Sie umfasst Fragen zur
Entwicklung, Férderung und Erziehung der Kinder wie auch soziale und rechtliche
Themen. Des Weiteren kdnnen Informationen zu regional verfligbaren Angeboten
gegeben werden. Gemeinsam mit den Eltern wird in einer ersten Clearingphase der
Hilfebedarf geklart. AnschlieRend werden entsprechende Madoglichkeiten
weiterfiihrender Hilfen aufgezeigt und ein geeignetes Ubergangsmanagement
festgelegt, d.h. bedarfsorientiert kann von den KoKi-Fachkraften auch eine
kurzfristige Begleitung zu entsprechenden Stellen erfolgen. Sofern die Einbindung
mehrerer verschieden verorteter Hilfen notwendig erscheint, kann seitens KoKi eine
Koordinationsfunktion tGbernommen werden. Wie bereits erwéhnt erfolgt die
Datenweitergabe ausschlieBlich mit der Zustimmung der Klienten. In
Ausnahmefallen begleitet die KoKi-Fachkraft die Familie auch selbst weiter.
Signalisieren die Eltern keinen weiteren Wunsch nach Unterstiitzung, so ziehen sich
die Fachkrafte der KoKi zurick, es sei denn, dass aufgrund von
Gefahrdungshinweisen weitere Veranlassungen erforderlich sind.

Mit dem Inkrafttreten des Bundekinderschutzgesetzes (BKiSchG) wurde es ebenso
moglich Fruhe Hilfen, zum Beispiel durch Familienhebammen, erbringen zu lassen.
Diese Hilfen werden durch die Bundesinitiative, vom Bundesministerium fur Familie,
Senioren, Frauen und Jugend finanziert. Zunachst war die Bundeinitiative auf vier
Jahre befristet; 2018 mindete diese in einer Stiftung. Somit kann eine dauerhafte
Finanzierung der niederschwelligen Einsatze von Fachkraften des
Gesundheitswesens (FGKiKP, Familienhebammen), um den frihkindlichen
Bindungsaufbau zu unterstiitzen, gewahrleistet werden. Die finanziellen Mittel der
Bundesstiftung reichen jedoch seit einigen Jahren langst nicht mehr aus um die
Arbeit der KoKi-Stelle sicherzustellen. Ohne zusétzliche kommunale Mittel ware
diese Arbeit, in der hier dargestellten Form nicht mehr leistbar. Die Frihen Hilfen
.[.-.] zielen darauf ab, Entwicklungsmdglichkeiten von Kindern und Eltern in Familie
und Gesellschaft friihzeitig und nachhaltig zu verbessern. Neben alltagspraktischer
Unterstitzung wollen Frihe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Férderung der
Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Mduttern und Vatern
leisten.” (Schone 2010, S.4) Nachfolgend werden einige Frihe Hilfen naher
erlautert.
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Familienhebammen

Beim Einsatz einer Familienhebamme handelt es sich um ein aufsuchendes
Beratungs- und Unterstitzungsangebot, welches im Rahmen der Bundesinitiative
Frahe Hilfen geférdert wird. Die KoKi-Fachkraft stellt den Bedarf bei einer Familie
fest, kann dann eine Fachkraft (staatlich examinierte Hebamme mit
Zusatzqualifikation) einsetzen und dbernimmt anschlieBend sowohl die
Koordination, als auch die Fallsteuerung. ,Familienhebammen werden immer dann
eingesetzt, wenn ein Uber die Regelversorgung der Hebammenhilfe
hinausgehender Bedarf festgestellt oder von den Eltern gedufRert wird.“ (NZFH
2013, S.11) Die Tatigkeit der Familienhebamme umfasst mehr Bereiche als die
JLypische Nachsorge® einer Hebamme und ist daher wesentlich intensiver und
umfangreicher. Der Hauptunterschied zur ,herkdmmlichen Nachsorge® liegt darin,
dass bei der Familienhebamme das Kind bzw. das Familiensystem im Fokus steht
und bei der Nachsorge typischerweise die Mutter. Eine Familienhebamme tragt
beispielsweise dazu bei, das Bindungsverhalten zu starken. Sehr unsichere Eltern
konnen intensiv angeleitet werden. Bei Bedarf ist es der Familienhebamme mdéglich,
die Eltern zu Fachstellen oder Mutter-Kind-Angeboten zu begleiten. ,Sie gehen in
die Familien und helfen den Eltern, den Familienalltag auf das Leben mit dem Baby
umzustellen. Unter anderem geben sie Informationen und Anleitung zur Pflege,
Erndhrung, Entwicklung und Forderung des Kindes. Dabei binden sie alle
Familienmitglieder ein.“ (ebd., S.10)

Familiengesundheit- und -kinderkrankenpflegerinnen (FGKiKP)

Beim Einsatz einer Familienkinderkrankenschwester handelt es sich, &hnlich wie
beim Einsatz einer Familienhebamme, um ein aufsuchendes Beratungs- und
Unterstitzungsangebot, welches im Rahmen der Bundesinitiative Frihe Hilfen
gefdrdert wird. Die KoKi-Fachkraft stellt auch hier den Bedarf bei einer Familie fest,
kann dann eine Kinderkrankenschwester mit Zusatzqualifikation einsetzen und
ubernimmt anschlieRend sowohl die Koordination, als auch die Fallsteuerung. Uber
die Verantwortlichkeit der KoKi kénnen Familienkinderkrankenschwestern bis zum
vollendeten dritten Lebensjahr eingesetzt werden.

Familienpaten des Kinderschutzbundes Bayreuth e.V. — Netzwerk Familienpaten
Bayern

Als einer von Uber 50 bayernweiten Standorten unterstitzt der Kinderschutzbund
mit seinen geschulten Patinnen und Paten Familien im Bayreuther Stadtgebiet und
im Landkreis. Gemeinsam mit der Koordinatorin wird festgelegt, welche Aufgaben
die Familienpatin oder der Familienpate haben wird und in welchen konkreten
Bereichen untersttitzt werden soll. Oberstes Ziel ist immer die Hilfe zur Selbsthilfe
(vgl. ebd.). Auch dieses Projekt wird von der KoKi im Rahmen der Bundesinitiative
gefordert. Mit den Koordinatoren des Projektes stehen die KoKi-Fachkrafte im
stetigen Austausch.
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KoKi-Gruppe und Elterncafé in der Stadt Bayreuth

Einmal im Monat von 09:30 bis 11:30 Uhr steht die KoKi-Fachkraft im Mitterzentrum
Mama Mia bereit um Fragen rund um Schwangerschaft und Kind zu beantworten.
Bei einem gemeinsamen Frihstiick kdnnen sich die Eltern austauschen, denn oft
ist Erfahrungsaustausch eine grof3e Hilfe. Eingeladen sind hierzu alle Mutter und
Vater, die Fragen haben oder den Kontakt mit anderen Eltern suchen. Haufig
werden an diese Gruppe Eltern angebunden, bei denen eine Frihe Hilfe
(Familienhebamme, FGKIiKP...) eingesetzt ist. Neben dem Frihstick gibt es oft
einen Vortrag zu einem bestimmten Thema von externen Referenten. Die aktuell
vorherrschenden Themen der Familien werden hier aufgegriffen. So fanden z.B. die
Veranstaltungen ,Bewegungsabenteuer im Haus* und ,Vom Brei zum Familientisch
—den Ubergang entspannt gestalten“ statt. Im Anmeldungszeitraum fiir Krippen und
Kindergarten wird beispielsweise mit den Eltern geschaut, welche Einrichtung in der
Néhe ist und sie werden beim Anmeldeverfahren unterstitzt. Das Angebot wird
gerne angenommen und hat sich etabliert; auch durch personliche Empfehlung.
Durch das Angebot kann sozialer Isolation entgegengewirkt, eventuelle
Unsicherheiten weiter abgebaut werden und akut dort ansetzen, wo das Problem
liegt.

Online-Kurs Notfélle im Kinderzimmer — Erste Hilfe am Kind

Zunachst wurde der Kurs erstmalig im Jahr 2022 im Rahmen des Programmes
»2Aufholen nach Corona“ finanziert. De Nachfragen waren derart hoch, dass im Jahr
2022 dieses Angebot mehrfach wiederholt wurde. Das Ziel dieses Kurses ist es
Eltern und Bezugspersonen Sicherheit zu geben damit in einer Notsituation schnell
und entsprechend reagiert werden kann. Folgende Inhalte werden besprochen:

e Verbandskasten und Hausapotheke

e Fieber

e Luftwegsinfekte

e Erbrechen und Durchfall

e Stiurze

e Vergiftungen

e Verbrennungen und Verbriihung
Im Jahr 2023 wurde dieses Angebot verstetigt und wurde erneut als Online-Kurs
veranstaltet. Seit dem Jahr 2024 wird das Angebot in Kooperation mit dem
Landkreis Bayreuth durchgefihrt.

Online-Kurs ,Picky eater (wihlerische Esser) im Kleinkindalter”

Der Kurs wurde erstmals im Jahr 2023, in Kooperation mit dem Landkreis Bayreuth
angeboten. Folgende Inhalte werden besprochen:

e Familienmahlzeiten
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e Uber Essen reden (sehen, riechen, fiihlen, schmecken)
e Familientisch, ein sicherer Ort

e Teufelskreis durchbrechen

e Zwang und Druck erkennen

e Foodshaming vermeiden

e Essensbriicke bauen

3.5.5 Veradnderungen im Rahmen der Fallarbeit der KoKi Stadt
Bayreuth

Im Rahmen der Fallarbeit zeichnete sich, insbesondere seit der Zeit nach der
Corona-Pandemie, eine qualitative sowie quantitative Veranderung der
vorliegenden Problemlagen der Familien, im Rahmen der Fallarbeit, der KoKi Stadt
Bayreuth ab. Insbesondere sieht sich die Koki zunehmend mit den Thematiken
psychischer Erkrankungen, insbesondere von Depressionen, Psychosen und
Borderline-Erkrankungen, sowie h&ufigerer Suchterkrankungen konfrontiert. Dies
fuhrte vor allem auch zu einer erhdhten Anzahl von Kooperationsfallen zwischen
KoKi und ASD. Da sich bislang keine Abschwéachung des beschriebenen Trends
zeigt, sondern dieser stetig steigt, werden sowohl die KoKi-Mitarbeiterinnen, als
auch die Fachkrafte der Frihen Hilfen mit neuen Anforderungen und der
Notwendigkeit, sich in den entsprechenden Bereichen intensiver fortzubilden,
konfrontiert. In diesem Zusammenhang wird es auch umso deutlicher, dass es von
besonderer Wichtigkeit ist, dass die Schnittstelle von KoKi und ASD entsprechend
beschrieben ist und im Arbeitsalltag reibungslos funktioniert.

3.6 Kooperationen

Fur die KoKi sind Kooperationen von besonderer Wichtigkeit, daher soll im
Folgenden auf einige eingegangen werden.

3.6.1 Interdisziplindre Zusammenarbeit von Fachkraften am Runden
Tisch im Netzwerk frihe Kindheit — beteiligte Akteure und

Akteurinnen

Die Multiplikatoren der verschiedenen Berufsgruppen treffen sich zweimal jahrlich
am Runden Tisch, mit dem Ziel ein Netz zur friihzeitigen Untersttitzung von Familien
mit Kleinkindern zu knidpfen. In diesem Rahmen erfillt der Runde Tisch die
Anforderungen  des  Bundeskinderschutzgesetzes zum  Aufbau  und
Weiterentwicklung flachendeckender verbindlicher Strukturen der Zusammenarbeit
im Bereich der Frihen Hilfen nach 8§ 3 KKG (Gesetz zur Kooperation und
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Information im Kinderschutz). Weitere Inhalte des Runden Tisches gestalten sich
nach dem Bedarf der Netzwerkpartner. Aufgrund der Tatsache, dass ein Grol3tell
der Netzwerkpartner sowohl fur die Stadt, als auch fur den Landkreis Bayreuth von
Bedeutung sind, wird der Runde Tisch durch die KoKi-Stellen gemeinsam
veranstaltet.

Folgende Institutionen bzw. Berufsgruppen sind am Runden Tisch vertreten. (Bei
namentlicher Nennung liegt eine Zustimmung vor.)

Beratungsstellen

Frau Thoma-Korn Sozialpadagogin

Tel. 0921/511699 E-Mail: info@kinderschutzbund-bayreuth.de

Frau Longares-Baumler
Tel. 0921/ 46254 E-Mail: migrationsberatung@caritas-bayreuth.de

Herr Sobek Leitung der psychologischen Beratungsstelle
Tel. 0921/ 78517710 E-Mail: psychologische-beratung@diakonie-bayreuth.de

Tel. 0921/ 728229 E-Mail: schwangerenberatung@Ira-bt.bayern.de

Frau Roderer-Griner
Tel. 0921/ 78517720 E-Mail: schwangerenberatung@diakonie-bayreuth.de

Frau Stupka-Wittmann
Tel. 0921/ 27977 E-Mail: efl.bayreuth@erzbistum-bamberg.de

Einrichtungen der Familien- und Erwachsenenbildung

Frau Ogurok Leitung
Frau Wolf Frahkindliche Beratung
Frau Barthelme Fruhkindliche Beratung
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Tel. 0921/ 62993 E-Mail: info@fbs.bayreuth.org
Tel. 0921/ 34777049 E-Mail: angela.wolf@kabelmail.de
Tel. 0163/ 3641042 E-Mail: tina.barthelme@web.de

Haushaltsorganisationstraining

Frau Porsch

Tel. 0921/7890218 E-Mail: porsch@caritas-bayreuth.de

Einrichtungen der Kindertagesbetreuung

Frau Mayer Fachberatung der Kindertagesstatten
Tel. 0151/14633866 E-Mail: lena.mayer@evkita-bayern.de

Frihe Forderung

Frau Hauenstein Leitung der Frihférderung
Tel. 0921/ 50737600 E-Mail: fruehfoerderung@diakonie-bayreuth.de

Frau Stemmler
Tel. 0921/ 51678230 E-Mail: info@fruehforderung-bayreuth.de

Gesundheitswesen

E-Mail: bayreuth.gebo-med.de

Frau Freyer
Frau Schmidt-Maurer

Frau Varmili
Tel. 0177/5967481 E-Mail: rebeccafreyer@yahoo.com
Tel. 0175/ 9265422 E-Mail: alex-schmidt-bindlach@t-online.de

Tel. 0157/ 52389374 E-Mail: hebamme.bayreuth@gmx.de
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Frau Friedel
Frau Pausch
Frau Walter

Koordinatorin
Familienkinderkrankenschwester
Familienkinderkrankenschwester

Tel. 0921/ 990087337

E-Mail: claudia.friedel@paritaet-bayern.de

Frau Sponsel-Zapf
Frau Lauterbach
Frau Schonerstedt
Frau Schreyer

E-Mail: steffi.sz@t-online.de
E-Mail: gfbxenialauterbach@gmx.de
E-Mail: steffi.schoenerstedt@gmail.com

Frau Dr. Wolfrum

Tel. 0921/728589

E-Mail: eva.wolfrum@lIra-bt.bayern.de

Frau Gilster

Tel. 0160/1568803

E-Mail: hebammesusangilster@gmail.com

Herr Prof. Dr. med. Mundhenke
Frau Zimmermann
Herr Bar

Leiter der Frauenklinik
Leitung der Wochenstation
Sozialdienst

Tel. 0921/ 4005502
Tel. 0921/ 4001320
Tel. 0921/ 4002690

E-Mail: frauenklinik@klinikum-bayreuth.de
E-Mail: station32@klinikum-bayreuth.de
E-Mail: florian.baer@klinikum-bayreuth.de

Frau Koch

Koordinatorin

Tel. 0921/ 4006282
Fax: 0921/ 400886282

E-Mail: barbara.koch@klinikum-bayreuth.de

Frau Koch
Frau Haupt
Frau Stief

Frau Klusmann

Koordinatorin/ Leitung
Sozialpadagogin

Sozialpadagogin
Kinderkrankenschwester/ Nachsorge

Tel. 0921/ 4006282

E-Mail: bunter.kreis@klinikum-bayreuth.de

Frau Klusmann

Kinderkrankenschwester

Tel. 0921/ 4006282

E-Mail: tatiana.klusmann@klinikum-bayreuth.de

Herr Dr. med. Rausch

Vorsitzender AEKV

o
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E-Mail: info@aekv-bt.de

Jugendamt

Frau Dr. Sheljaskow Geschéftsbereichsleitung

Frau Keller Fachbereichsleitung

Herr Fischer Fachbereichsleitung

Frau Zapf KoKi-Fachkraft

Frau Loblein KoKi-Fachkraft

Tel. 0921/ 728245 E-Mail: anelia.sheljaskow@lra-bt.bayern.de
Tel. 0921/ 728169 E-Mail: carola.keller@Ira-bt.bayern.de

Tel. 0921/ 728180 E-Mail: sven.fischer@Ira-bt.bayern.de

Tel. 0921/ 728176 E-Mail: christina.zapf@Ira-bt.bayern.de
Tel. 0921/ 728404 E-Mail: daniela.loeblein@Ira-bt.bayern.de

Frau Brozat Referentin

Frau Spies Jugendamtsleiterin

Herr Engelhardt Abteilungsleitung Padagogische Jugendhilfe

Frau Zeh KoKi-Fachkraft

Frau Kurt KoKi-Fachkraft

Tel. 0921/ 251502 E-Mail: manuela.brozat@stadt.bayreuth.de

Tel. 0921/ 251341 E-Mail: margit.spies@stadt.bayreuth.de

Tel. 0921/ 251751 E-Mail: juergen.engelhardt@stadt.bayreuth.de

Tel. 0921/ 251010 E-Mail: nathalie.zeh@stadt.bayreuth.de

Tel. 0921/ 251639 E-Mail: guelseren.kurt@stadt.bayreuth.de
Polizei

Frau Hartl Beauftragte fur Kriminalitatsopfer
E-Mail: pp-ofr.e3.bpfk@polizei.bayern.de

Frauenhaus

Frau Ponnath Leiterin Frauenhaus Bayreuth

Tel. 0921/ 21116

Trager der Grundsicherung

Frau Herzig
Tel. 0921/ 887760 E-Mail: Jobcenter-Bayreuth-Land.BCA@jobcenter-ge.de
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Frau Jung Beauftragte fiir Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
Tel. 0921/ 151277157 E-Mail: andrea.jung2@jobcenter-ge.de

3.6.2 Leitfaden zur interdisziplindren Zusammenarbeit im Bereich der

Frihen Hilfen

Gemeinsam mit den unter dem Punkt 3.6.1 genannten Akteurinnen und Akteuren
wurde ein Leitfaden zur interdisziplindren Zusammenarbeit im Bereich der Friihen
Hilfen erarbeitet. Regelhaft wird bei fiktiven Fallbesprechungen dieser Leitfaden zur
Unterstutzung hergenommen um zu einer gemeinsamen Sprache hinsichtlich des
Hilfebedarfs der Familie zu kommen. Die endgiltige Fassung (siehe Anhang) muss
fur die Praxis fortlaufend aktualisiert werden, insbesondere im Bereich der
Kontaktdaten.

Der Zusammenarbeit in dieser Form haben bisher folgende Netzwerkpartner
zugestimmt (bei Nennung liegt eine schriftliche Zustimmung vor):

Beratungsstellen

Frau Thoma-Korn
Tel. 0921/511699 E-Mail: info@kinderschutzbund-bayreuth.de

Einrichtungen der Familien- und Erwachsenenbildung

Frau Ogurok Leitung
Tel. 0921/ 62993 E-Mail: info@fbs.bayreuth.org

Gesundheitswesen

Frau Schmidt -Maurer Familienhebamme
Tel. 09273/ 9667228 E-Mail: alex-schmidt-bindlach@t-online.de

Frau von der Weth
Tel. 0921/ 990087330

E-Mail: irene.vonderweth@paritaet-bayern.de
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Frau Koch
Frau Haupt
Frau Stief

Frau Klusmann

Koordinatorin/ Leitung
Sozialpadagogin

Sozialpadagogin
Kinderkrankenschwester/ Nachsorge

Tel. 0921/ 4006282

E-Mail: bunter.kreis@klinikum-bayreuth.de

Preuschwitzer Str. 101
95445 Bayreuth

Epilepsiebratung fir betroffene Kinder (und Jugendliche) sowie deren Eltern und betroffene Einrichtungen

Frau Klusmann

Kinderkrankenschwester

Tel. 0921/ 4006282

E-Mail: tatiana.klusmann@klinikum-bayreuth.de

Jugendamt

Landratsamt Bayreuth
Markgrafenallee 5
95448 Bayreuth

Herr Fischer

Frau Keller Fachbereichsleitung
Frau Loblein KoKi-Fachkraft
Frau Zapf KoKi-Fachkraft

Fachbereichsleitung

Tel. 0921/ 728180
Tel. 0921/728169
Tel. 0921/ 728176
Tel. 0921/ 728404

E-Mail: sven.fischer@Ira-bt.bayern.de
E-Mail: carola.keller@Ira-bt.bayern.de
E-Mail: christina.zapf@Ira-bt.bayern.de
E-Mail: daniela.loeblein@Ira-bt.bayern.de

Dr.-Franz-Str. 6
95445 Bayreuth

Amt flr Kinder, Jugend, Familie und Integration

Frau Brozat
Frau Spies

Herr Engelhardt
Frau Zeh

Frau Kurt

Referentin

Jugendamtsleiterin

Abteilungsleitung Padagogische Jugendhilfe
KoKi-Fachkraft

KoKi-Fachkraft

Tel. 0921/ 251502
Tel. 0921/ 251341
Tel. 0921/ 251751
Tel. 0921/ 251010
Tel. 0921/ 251639

E-Mail: manuela.brozat@stadt.bayreuth.de
E-Mail: margit.spies@stadt.bayreuth.de
E-Mail: juergen.engelhardt@stadt.bayreuth.de
E-Mail: nathalie.zeh@stadt.bayreuth.de
E-Mail: guelseren.kurt@stadt.bayreuth.de

Tréger der Grundsicherung

Jobcenter Landkreis Bayreuth
Casselmannstr. 6
95444 Bayreuth

Herr Karl

Leiter

Tel. 0921/ 887-0

E-Mail: Jobcenter-Bayreuth-Land.BCA@jobcenter-ge.de

3.6.3 Zusammenarbeit und Kooperation von Stadt und Landkreis

Bayreuth und den oberfrankischen KoKi-Stellen

Wie bereits erwahnt, besteht zwischen Stadt und Landkreis Bayreuth im Bereich
des Netzwerks eine enge Kooperation. Das ,Netzwerk fruhe Kindheit® wird
gemeinsam initiiert, weiterentwickelt und koordiniert. Kosten, die im Rahmen
dessen anfallen, werden entsprechend aufgeteilt.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit finden dabei regelmallige Besprechungen statt,
sowohl in Bezug auf Netzwerkarbeit, als auch anonymisierte kollegiale
Fallberatung.

Aufgrund regionaler Nahe und inhaltlicher Themenstellungen wird mit anderen
KoKi-Fachkraften zusammengearbeitet. Zum fachlichen Austausch bzw. zur
Weiterentwicklung finden auch Uberregionale Treffen der KoKi-Fachkrafte statt.
Zwei Mal im Jahr findet beispielsweise das Oberfrankentreffen der KoKi-Stellen
statt. Hier treffen sich die oberfrankischen KoKi-Fachkrafte zum fachlichen
Austausch.

3.7 Datenschutz und Schnittstellenmanagement

,Kooperation bedarf der Kommunikation. Eine besondere Rolle spielt dabei die
Weitergabe von personenbezogenen Daten.“ (Bayerisches Staatsministerium 2007,
S.36) Die Aufgabe der KoKi liegt im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung bzw. massiven
Kindeswohlgefahrdungen nach 8§ 8a SGB VIII. Im Sinne der Niederschwelligkeit
erfolgt gegeniber den anderen Abteilungen des Jugendamtes eine strikte
inhaltliche Trennung und Wahrung der Schweigepflicht. Darliber hinaus gelten
zwischen den Netzwerkpartnern strenge gesetzliche Vorschriften bezuglich der
Kommunikation und der Weitergabe von vertraulichen, personenbezogenen Daten.
Datenschutz ist in allen Professionen von grofiem Belang. Es gilt jedoch zu
beachten, dass es oft professionsabhangig unterschiedliche Voraussetzungen fur
die Erhebung und Weitergabe der personenbezogenen Daten gibt. (vgl. DIJuF e.V.,
2015, S. 13ff.) Die Schnittstelle KoKi-ASD wurde im Jahr 2020 erneuert und
genauer beschrieben. In Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
des ASD und der Abteilungsleitung konnte somit die Schnittstelle neu beschrieben
werden. Im Jahr 2021 wurde diese von der Jugendamtsleitung, der Leitung der
Padagogischen Dienste und von der KoKi-Fachkraft unterzeichnet. Im Rahmen der
Einarbeitung der neuen KoKi-Fachkraft, Frau Braun, wurde im Jahr 2024 die
Schnittstelle erneut Uberprift und von allen Beteiligten unterzeichnet. Neue
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ASD kdnnen diese Schnittstellenvereinbarung
einsehen. Somit soll gewahrleistet werden, dass jeder Mitarbeiterin und jedem
Mitarbeiter klar ist, wer wann zustandig ist und wie die Ubergange zu gestalten sind.
Vor allem auch, worin die Grenzen der KoKi-Stelle liegen.

Die KoKi der Stadt Bayreuth betreibt ihre Schnittstellenarbeit, zusatzlich zur
intensiven Kooperation mit dem ASD, zu folgenden Bereichen des Jugendamtes:

¢ Kindertagesbetreuung

e Adoptionsberatung

o Pflegekinderdienst

e Fachdienst stationare Hilfen
e Jugendgerichtshilfe
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e Bundesteilhabegesetz

e Beistandschaften/ Vormundschaften

e Beurkundungen

e Familienbuindnis/ Kinder- und Jugendschutz
e Familienstitzpunkte

Die Schnittstellenarbeit verlauft fast ausschlief3lich fallbezogen nach Bedarf. Mit
Bereichen, in denen fallbezogen eine intensivere Zusammenarbeit notwendig ist,
finden in regelmafiigen Abstdnden auch fallibergeordnete Austauschgesprache
Statt.

Die Erhebung und Weitergabe von Sozialdaten ist im Bereich der Jugendhilfe in den
88 61 bis 68 SGB VIl i.V.m. Art. 13 DS-GVO geregelt. Danach dirfen Daten
ausschlie3lich mit der Einwilligung der Person, die sie betreffen, weitergegeben
werden. Eine Ausnahme spricht der Gesetzgeber fur Falle zu, bei denen Daten zum
Schutz des Kindes weitergegeben werden miuissen. In diesem Fall durfen
personenbezogene Daten auch ohne die Einwilligung der sorgeberechtigten
Personen weitergegeben werden. Aber auch hier ,[...] gilt der Grundsatz: ,Vielleicht
gegen den Willen, aber nicht ohne Wissen.“ (DIJuF e.V.,2015, S. 15)

Die Zusammenarbeit von Familien mit der KoKi erfolgt stets und ausschlief3lich auf
freiwilliger Basis. Die Eltern bestimmen selbst, wie lange sie die Hilfe der KoKi in
Anspruch nehmen. Auch in diesem Kontext durfen und werden die Daten der
Familien nur mit deren Einverstandnis weitergegeben, es sei denn es liegt, wie
bereits erwahnt, ein Verdacht oder eine akute Kindeswohlgefahrdung vor. Zur
Weitergabe der Daten und zur Kommunikation mit anderen Netzwerkpartnern
bedarf es einer Schweigepflichtsentbindung, die die sorgeberechtigten Personen
unterzeichnen missen.

Zur Absicherung einer latenten oder akuten Kindeswohlgefahrdung ist das
Aufzeichnen von Ereignissen unerlasslich. Aber auch in der reguléren Fallarbeit der
KoKi kann es im Hinblick auf den Entwicklungs-und Hilfeverlauf der Familie sinnvoll
sein, uber Aufzeichnungen zu verfugen. Dies ermdglicht auch im Nachhinein das
Handeln der KoKi Fachkraft nachzuvollziehen. Die KoKi-Fachkrafte nutzen zur
Dokumentation den Aktenvermerk und das Planungsgesprach. Um die Transparenz
zu wahren werden die Planungsgesprache von allen Beteiligten unterzeichnet und
die Familie sowie die Fachkraft der Frihen Hilfen erhalten je eine Ausfertigung.

Die Zusammenarbeit der KoKi mit dem Allgemeinen Sozialdienst (ASD) der Stadt
Bayreuth oder dem Sozialpddagogischen Fachdienst (SPFD) des Landkreises
Bayreuth wird mittels einer Schnittstellenvereinbarung geregelt. Diese beinhaltet
Standards und Vorgehensweisen fur die Zusammenarbeit und Fallibergaben.
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3.7.1 Vermittlung von Eltern durch die KoKi an den ASD

Wird im Rahmen der Zusammenarbeit mit einer Familie deutlich, dass Bedarf an
Hilfen zur Erziehung besteht, so findet mit Wissen der Familie eine direkte Ubergabe
an den ASD/SPFD statt. In der Regel erfolgt hierzu ein gemeinsames
Ubergabegesprach zusammen mit der betroffenen Familie. Dabei wird durch die
KoKi-Fachkraft und die Familie selbst die zustdndige Mitarbeiterin oder Mitarbeiter
Uber die bisherige Entwicklung und den bestehenden Unterstitzungsbedarf
informiert. Eine weitere Bedarfspriufung und Vermittlung der Hilfen zur Erziehung
findet dann durch den ASD statt. Aufgrund des Zustandigkeitswechsels endet der
Kontakt  zwischen der Fachkraft der KoKi und der Familie.

3.7.2 Ubergang KoKi-ASD bei Gefahrdungsfallen

Die Fachkrafte der KoKi nehmen den Schutzauftrag gem. § 8a SGB VIII wabhr,
indem sie bei der Abschéatzung eines Gefahrdungsrisikos eine verbindliche
kollegiale Beratung mit der im Fachbereich zustandigen insoweit erfahrenen
Fachkraft durchfiihren. Hierbei wird das weitere Vorgehen abgestimmt.

Durch die KoKi wird bei den Eltern auf die Inanspruchnahme geeigneter Hilfen
hingewirkt. Erscheinen die Hilfen aber zur Abwendung der Gefahrdung als nicht
ausreichend oder lehnen die Eltern diese Hilfen ab, erfolgt durch die KoKi-Fachkraft
eine  Information an den Fachdienst des Jugendamtes. Diese
Informationsweitergabe erfolgt, gemal den zugrundeliegenden gesetzlichen
Bestimmungen, mit Wissen der Betroffenen, soweit hierdurch der wirksame Schutz
des Kindes nicht in Frage gestellt wird.

Eine weitergehende Prifung der Kindeswohlgefahrdung und die entsprechende
Vorgehensweise, erfolgt dann durch die hierfir zustdndigen Fachkrafte im
Jugendamt.

3.7.3 Vermittlung von Eltern durch den ASD an die KoKi

In Fallen in denen keine latente oder akute Kindeswohlgefahrdung vorliegt, kann
der ASD/SPFD eine Schwangere oder Eltern mit Kindern im Alter zwischen 0 und
3 an die KoKi verweisen. Die Entscheidung, ob sich die Klientin oder der Klient dann
bei der KoKi-Fachkraft meldet liegt hierbei jedoch bei der betroffenen Person selbst.
Eine Rickmeldung seitens der KoKi an den ASD, ob die Klientin oder der Klient sich
gemeldet hat, wird nicht erfolgen. Ausnahmen kénnen ausschlie3lich mittels einer
Schweigepflichtentbindung gemacht werden. Im optimalen Fall findet auch hier ein
gemeinsames Ubergabegesprach statt.
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3.8 Qualitatssicherung

Zur Uberpriifung und Festlegung der Ziele und Aufgaben der KoKi-Stellen von Stadt
und Landkreis Bayreuth wurde eine gemeinsame Steuerungsgruppe eingerichtet,
bestehend aus den jeweiligen Jugendamtsleitungen, den padagogischen
Leitungen, den KoKi-Fachkraften und bei Bedarf den jeweiligen Referentinnen oder
Referenten, bzw. der Geschéftsbereichsleitung. Diese Steuerungsgruppe tagt zwei
Mal jahrlich, um die grundsatzliche Ausrichtung und Ausgestaltung der Arbeit
festzulegen. Neben diesen Treffen finden amtsintern kontinuierlich Gesprache mit
der jeweiligen padagogischen Leitung und bei Bedarf der Jugendamtsleitung statt,
um die fachliche Arbeit der Stelle zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Bei diesen
Treffen werden stets die Projekte, Angebote sowie die Arbeit der KoKi reflektiert und
auf ihre Sinnhaftigkeit untersucht.

Die Fachkrafte der beiden Koordinationsstellen fiilhren in der Regel gemeinsam
monatliche Besprechungen durch, die die fachliche Arbeit, anonymisierte
Fallberatungen sowie Weiterentwicklung des Netzwerks zum Inhalt haben.

Ferner werden, gemeinsam mit den Multiplikatoren am Runden Tisch im ,Netzwerk
frihe Kindheit® Ziele, Aufgaben und deren Umsetzung thematisiert, die zu einem
tragfahigen Netzwerk Friaher Hilfen im gemeinsamen Sozialraum beitragen.

Den KoKi-Fachkréaften steht eine Supervision zu. Zudem kann die KoKi-Fachkraft
mit weiteren Padagogen der Stadt Bayreuth (keine Padagogen aus dem ASD) an
einer Gruppensupervision teilnehmen.

Die KoKi-Fachkréafte stehen weiterhin im regelmafigen Austausch mit den KoKi-
Fachkraften aus Oberfranken. Zweimal jahrlich findet das Oberfrankentreffen der
KoKi-Fachkréfte statt. Hier tauschen sich die KoKis Uber eventuell neu etablierte
Projekte aus, dariiber was gut und was schlecht lauft und erhalten wertvolle Tipps
von den Kolleginnen und Kollegen. Meist wird eine Vertreterin oder ein Vertreter
des Zentrum Bayern Familie und Soziales — Bayerisches Landesjugendamt - zu
diesen Treffen eingeladen.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil der Qualitatssicherung stellt die Teilnahme an
verschiedenen Arbeitskreisen dar (z.B. AK Alleinerziehende, AK Sucht, AK
Menschen in prekaren Lebenslagen, etc.).

Zum kontinuierlichen Ausbau der Vernetzung wird, wie bereits in Punkt 3.5.1
erwahnt, durch die KoKi —Stellen von Stadt und Landkreis Bayreuth zweimal jahrlich
ein Runder Tisch organisiert. Dieser soll unter anderem dazu dienen, dass sich die
Netzwerkpartner untereinander besser kennenlernen und eventuelle Bedarfsliicken
im Netzwerk, gemeinsam herausgearbeitet werden koénnen. Fir Winsche und
Anregungen der Netzwerkpartner sind die KoKi-Fachkréfte dabei stets offen. Solche
Winsche und Anregungen kénnen auch anonym abgegeben werden.
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Bei jedem Runden Tisch liegen Feedbackbdgen aus, die die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausfillen kdnnen.

Weiterhin nehmen die Fachkrafte regelmafiig an Fortbildungen und Fachtagungen
teil.

Damit das interne Verstandnis verbessert und um auf Neuerungen und den
aktuellen Stand der KoKi aufmerksam gemacht werden kann, nehmen die KoKis an
amtsinternen Besprechungen teil.

Um die fachliche Begleitung der eingesetzten Fachkréafte in den Frihen Hilfen zu
gewahrleisten finden jahrlich sogenannte Fachkraftebesprechungen statt. Themen
sind u. a. anonymisierte Fallberatungen aber auch Neuerungen der KoKi oder
gesetzliche Anderungen. Die Themen werden in Absprache mit den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern erarbeitet. Die KoKi von Stadt und Landkreis
Bayreuth arbeiten hierbei eng zusammen.

Seit 2023 kénnen anonymisierte Beratungen mit einem Team aus verschiedenen
padagogischen Mitarbeitern in Anspruch genommen werden. Hierzu wurden
Materialien fir die Fallaufstellung angeschafft.

Auf Grundlage der Neuerungen und Ergebnisse, die sich aus den genannten
Werkzeugen der Qualitatssicherung“ ergeben, wird die vorliegende
netzwerkbezogene  Kinderschutzkonzeption  kontinuierlich  weiterentwickelt,
Uberarbeitet und aktualisiert. Die jeweils aktuellste Version steht auf den
Internetseiten beider KoKis zum Download zur Verfligung.

4 Ausblick und Fortschreibung der Konzeption

Die Ausfuhrungen der netzwerkbezogenen Kinderschutzkonzeption der Stadt
Bayreuth machen deutlich, dass es der Stadt und dem Landkreis bereits gelungen
ist, seit ihrer Grindung, ein gutes und tragfahiges Netzwerk zu knupfen. Es gilt dies
in den kommenden Jahren zu pflegen und gegebenenfalls in einigen Bereichen
auszubauen.

Die  Weiterentwicklung und  Fortschreibung der netzwerkbezogenen
Kinderschutzkonzeption wird als ein dauerhafter Prozess aufgefasst. Die KoKi
erganzt diese fortlaufend mit strukturellen Entwicklungen im Netzwerk.

Die Einbeziehung von Kooperationspartnern im Netzwerk soll dabei zu einer
Konkretisierung hinsichtlich der Verantwortlichkeiten, aber auch zu einer
Abgrenzung der unterschiedlichen Aufgabenbereiche fihren. Dies soll in schriftlich
fixierten Kooperationsvereinbarungen festgehalten werden, die dadurch
Handlungssicherheit bieten und auch verbindlich sind.
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Bayreuth, den 11.11.2025
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Manuela Brozat Verwaltungsdirektorin
Referentin fiir Familie; Schule und Soziales

M. Brozat
Verwaltungsdirektorin

Stadt Bayreuth
Referat fur Familien.
Schulen und Soziales

sowie Meldewesen

Neues Rathaus
Luitpoldplatz 13
95444 Bayreuth
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Anhang

| Leitfaden zur interdisziplindren Zusammenarbeit im Bereich der Friihen Hilfen'

1. Praambel

Jedes Kind hat ein Recht auf Férderung seiner Entwicklung und Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfahigen Personlichkeit. Die Eltern haben
dabei das Recht und die Pflicht ihr Kind zu erziehen, zu versorgen und zu foérdern.
Uberwiegend werden die Eltern dieser Aufgabe sehr gut gerecht. Aufgrund
belastender Lebensumsténde gelingt dies manchen Eltern aber nur eingeschrankt,
oder sie sind aufgrund ihrer eigenen biographischen Erfahrungen so stark in ihrer
Wahrnehmung eingeschrankt, dass sie nicht oder nur in Teilbereichen in der Lage
sind die Bedirfnisse ihres Kindes wahrzunehmen, sowie diese angemessen und
ausreichend zu versorgen. Sowohl Eltern als auch die betroffenen Kinder haben
dann ein Anrecht auf Unterstiitzung der staatlichen Gemeinschaft.

Dabei leistet jede Fachkraft in der taglichen Arbeit und in ihrem Aufgabenbereich
(Gesundheitswesen, Schwangerenberatung, Frihférderung, Jugendhilfe, Polizei etc.)
einen wichtigen Beitrag zum gesunden Aufwachsen unserer Kinder.

Anhand wissenschaftlicher Erkenntnisse ist belegt, dass die Erfahrungen in der
frihen Kindheit von erheblicher Bedeutung fuir die weitere Entwicklung des Kindes
sind.

Des Weiteren ist bekannt, dass es gerade belasteten Eltern schwer fallt, die
bestehenden Unterstutzungsangebote anzunehmen. Die Ursachen hierfur sind
vielfaltig. Der Hilfebedarf von Eltern und ihren Kindern erfordert oftmals die
Unterstiitzung durch verschiedene fachliche Professionen.

Hier unterstiitzen die KoKi Fachkrafte von Stadt und Landkreis Bayreuth bei der
Suche und Realisierung einer geeigneten Hilfeform fir die betroffene Familie.
Ebenso kann die Familie bei der Koordination der verschiedenen Malnahmen
begleitet werden.

2. Interdisziplindre Zusammenarbeit am Runden Tisch im Netzwerk Friihe
Kindheit

Die Kenntnis dieser Umsténde erfordert von allen mit Kindern und deren Eltern
befassten Fachkraften neben einer empathischen Grundhaltung insbesondere eine
fachuibergreifende Kenntnis der Erfordernisse und ortlichen Ressourcen. Zuséatzlich
wird hierbei auch den seit 01.01.2012 in Kraft getretenen Neuerungen durch das
Bundeskinderschutzgesetz Rechnung getragen.

Vor diesem Hintergrund haben die mitwirkenden Multiplikatoren des Runden Tisches
beschlossen, sich regelméaRig -mindestens zweimal jahrlich- zu treffen. Die KoKi

" Genderhinweis: In diesem Leitfaden wird die mannliche Form verwendet. Im Sinne des
Gleichbehandlungsgesetzes sind diese Bezeichnungen als nicht geschlechtsspezifisch zu betrachten.
Personensorgeberechtigte werden fortlaufend Eltern genannt.
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Ubernimmt dabei eine steuernde und koordinierende Funktion. Dabei wird das Ziel,
ein Netz zur friihzeitigen Unterstiitzung von Familien mit Kleinkindern zu knupfen,
verfolgt. Die Kooperationspartner informieren sich dabei gegenseitig Uber ihre
Arbeitsfelder, Aufgabengebiete und bestehende Angebote fiir junge Familien und
eruieren mdogliche Formen der Zusammenarbeit. In diesem Rahmen kann der
praventive Kinderschutz insbesondere durch Frithe Hilfen in der Region Bayreuth
verbessert werden. Dabei festgestellte Bedarfslicken koénnen durch neue
Angebotsformen geschlossen werden. Hierzu kénnen AnstéRe zur Finanzierung
gegeben und notwendige Kooperationen auf den Weg gebracht werden. Ebenso
erfolgt ein fachlicher Austausch zu spezifischen Themen und Neuerungen. Die
fachiibergreifenden Diskussionen sollen die unterschiedlichen Sichtweisen erhellen.
Die Inhalte der Gespréache werden gemeinsam bestimmt. Anonymisierte Fallbeispiele
aus anderen Regionen dienen dabei der Veranschaulichung/Konkretisierung.

Die Multiplikatoren tragen wichtige Erkenntnisse des Runden Tisches in ihren
eigenen Wirkungskreis weiter.

3. Kooperationen

Im Rahmen der Zusammenarbeit (im Besonderen: Frauenérzte, Kinderéarzte,
Hausarzte, Hebammen, Mitarbeitende in Kliniken und Kinderkrippen/-gérten und
Beratungsstellen fiir Schwangerschaftsfragen) wird angestrebt, insbesondere
belastete Familien frilhzeitig zu erreichen und Unterstiitzung anzubieten. Nach
Einschatzung der Fachkraft wird die Auspragung des Unterstitzungsbedarfs
festgestellt. Zwischen den Teilnehmern des Runden Tisches werden in diesem
Kooperationsleitfaden die nachfolgend dargesteliten Verfahrenswege zur Einleitung
der passenden Hilfen vereinbart.

Im Kontakt mit den Eltern wird ein allgemeiner Beratungs- und/oder
Unterstiitzungsbedarf deutlich.

Die Eltern werden Uber die entsprechenden Méglichkeiten informiert.

o Direkt vor Ort (Klinik, Praxis, Beratungsstelle o. 3.) erfolgt eine Weitergabe der
notwendigen Informationen tber das passende Angebot.

e Es erfolgt keine Informationsweitergabe an den Verantwortlichen des
entsprechenden Angebots und kein Austausch, es sei denn, dies wird von der
Familie gewiinscht.

e Die Verantwortung fur die Inanspruchnahme des jeweiligen Angebots bleibt
bei den Eltern.
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Vi

b. erhdhter Bedarf (gelb)

Ein erhéhter Bedarf wird bei den Eltern sichtbar. Jetzt kann ein Kontakt zu den
Fachkréften der KoKi hergestelit werden.

Bei Vorliegen folgender Kriterien (sieche Anhang) ist ein vertiefendes Gesprach
notwendig.

e Die Eltern werden mit Einverstédndnis an KoKi oder eine andere geeignete
Stelle vermittelt. Idealerweise mittels eines gemeinsamen Gesprachs.

e Notwendige Informationen, die zur weiteren Arbeit mit der Familie erforderlich
sind, werden mit Einversténdnis der Eltern weiter gegeben.

e Ruickmeldungen der KoKi an die vermittelnde Fachkraft kénnen nur mit
Einversténdnis der Eltern gegeben werden.

Im Falle einer anderen &rtlichen Zustandigkeit werden die Eltern weitervermittelt.

Die zugrundeliegenden Informationen oder die Situation weisen auf eine
Kindeswohlgeféhrdung hin. Haufig stellen sich diese Félle fiir die Fachkréfte der
verschiedenen Berufsgruppen zunéchst als Vermutung dar.

1. -vermutete Kindeswohligefahrdung-

Aufgrund der fir die jeweilige Berufsgruppe geltenden Regelung haben die
Fachkrafte Anspruch auf Beratung durch eine ,insoweit erfahrene Fachkraft bei der
Einschatzung einer Kindeswohlgeféhrdung.

e Die im Rahmen einer beruflichen Tatigkeit, festgestellten Anhaltspunkte
lassen eine Kindeswohlgefahrdung vermuten. Im Folgenden sollen diese mit
den Eltern erértert werden, sofern hierdurch der wirksame Schutz des Kindes
nicht in Frage gestellt wird; soweit mdglich soll auf Inanspruchnahme von
Hilfen, die zur Abwendung der Gefahrdung notwendig sind oder geeignet
erscheinen, hingewirkt werden.

e Zur Einschéatzung der Kindeswohlgefahrdung haben die Fachkrafte Anspruch
auf Beratung durch die zustandige ,insoweit erfahrene Fachkraft”; vor einer
Ubermittlung der Daten sind diese zu pseudonymisieren.

o Mittels der Beratung werden fachliche Handlungsleitlinien erarbeitet. Kann die
Gefahrdung des Wohls des Kindes nicht abgewendet werden, so sind die
Fachkréafte (die nicht im Rahmen des SGB VI arbeiten), die die Geféahrdung
feststellten, befugt das Jugendamt zu informieren.

2. -akute Kindeswohlgefdhrdung-
Aufgrund der fur die jeweilige Berufsgruppe geltenden gesetzlichen Bestimmung

erfolgt eine sofortige Weitergabe der Informationen an den zusténdigen Sozialdienst
des Jugendamtes, oder im Notfall direkt an die Polizei.
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e Die im Rahmen einer beruflichen Tatigkeit, festgesteliten gewichtigen
Anhaltspunkte fur eine Kindeswohlgefahrdung werden dem Sozialdienst des
zustandigen Jugendamtes mitgeteilt.

e Diese Mitteilung erfolgt mit Wissen der Eltern. Wird der wirksame Schutz des
Kindes hierdurch in Frage gestellt kann die Mitteilung in diesem Fall auch
ohne Wissen oder gegen den Willen der Eltern erfolgen.

o Die beschriebenen Gefahrdungsmomente werden der zustandigen
sozialpddagogischen Fachkraft des Jugendamtes zusatzlich baldmdéglichst
schriftlich Gbermittelt.

Bayreuth, den 31.07.2013
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Kriterien fir einen erhohten Bedarf (gelb)
Risiko- und Schutzfaktoren

Grundsétzliches

Bei der Einschatzung ist es wichtig, die individuellen, altersabhéngigen kindlichen
Bedurfnisse und die zeitweilige oder dauerhafte Belastung und Risikofaktoren fiir
einzelne Familienmitglieder/gesamte Familie in den Blick zu nehmen. Es ist
unabdingbar, neben der Erfassung der Risiken auch die Ressourcen
(Schutzfaktoren) des Familiensystems zu beachten.

Eine einfache Addition der Risikofaktoren ist niemals ausreichend!

Die nachfolgende Aufzahlung enthalt haufig genannte Risikofaktoren, die zu einer
Gefahrdung fir das betroffene Kind beitragen kénnen. Je weniger Faktoren
zusammen treffen, umso geringer ist in der Regel das Gefahrdungsrisiko. Ein hohes
Risiko ist dagegen vorhanden, wenn viele chronische Risiken kumulieren und
interagieren und/oder wenn keine Schutzfaktoren vorhanden sind, die die Risiken
abpuffern.

Risikofaktoren Schutzfaktoren

Kriterien bei den Eltern Kriterien bei den Eltern

e Jugendliches Alter der Mutter e Unterstiitzende GroReltern
bzw. des Vaters

Mehrere zu versorgende kleine
Kinder

Alleinerziehend

Unerwiinschte Schwangerschaft
(negative Einstellung)
Vorausgegangene eigene
belastende Traumata und/oder
Kindheitserfahrungen
Suchtmittelmissbrauch

Geringer mitterlicher 1Q
Schwere Konflikte oder Gewalt in
der aktuellen Partnerschaft
psychische Erkrankung der
Hauptbezugsperson
UbermaRige andauernde
koérperliche und/oder psychische
Belastung

erhebliche Uberschéatzung der
Eigenstandigkeit des Kindes
(distanzierte Flrsorgestrategie)
beobachtbare deutliche
Schwierigkeiten der
Hauptbezugsperson bei der

Verfugbare sekundére
Bezugsperson (kompensatorische
Funktion)

Die Bezugsperson(en) sind
motiviert ihre eigene Situation zu
reflektieren

Stabile Partnerschaft

Beobachtbare positive
Wahrnehmungs- und
Fursorgefahigkeiten der
Bezugsperson(en) in zumindest
einzelnen Bereichen

Die Bezugsperson(en) sind in der
Lage sich Unterstiitzung zu




Annahme und Versorgung des
Kindes

e Hauptbezugsperson beschreibt
starke Zukunftsangst,
Uberforderung oder Gefiihl, vom
Kind abgelehnt zu werden

e Ausgepragte Unzuverlassigkeit

e Fehlende Schwangerschafts-/
U-Untersuchungen

organisieren

e Die Bezugsperson(en) haben ein
grundlegend positives Bild vom
Kind

e Hohe Lern- oder
Veranderungsmotivation bei den
Bezugsperson(en) vorhanden

Kriterien beim Kind

e Erhohter Férderungs-/und
Fursorgebedarf

e Fruihgeburt/geringes
Geburtsgewicht

e Behinderung/chronische
Erkrankung
Mehrlinge
Schwieriges Temperament

Kriterien beim Kind

e Soziale Zugewandtheit des
Sauglings (z. B. haufiges Lacheln,
haufiger Blickkontakt)

o Gute selbstregulatorische
Fahigkeiten

e Enge (sichere) Bindung des
Kindes an priméare Bezugsperson

e |Leichtes, liebenswertes
Temperament (liebenswertes,
,knuddeliges" Kind)

Soziale Indikatoren

e Finanzielle Notlage (bspw. kann
Erstausstattung nicht angeschafft
werden)

Drohende oder vorliegende Armut
Drohende oder vorliegende
Obdachlosigkeit

e Fehlende schulische oder
berufliche Perspektiven der
Hauptbezugsperson(en)

e Soziale und/oder sprachliche

Soziale Indikatoren

e Die Bezugsperson(en) leben in
einem geordneten Lebensumfeld

Isolation

2 Quellen:

,Risiko- und Schutzfaktoren“: erhalten von Dr. Ute Ziegenhain, Klinik fiir Kinder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, Universitatsklinikum Ulm bei Fortbildung KoKi ,Férderung der
kindlichen Bindung und Einschatzung von Gefahrdungen des Kindeswohls* vom 28.-30.10.2009

+Anhaltsbogen fiir ein vertiefendes Gesprach*: Uniklinik UIm/KJP ,Modellprojekt guter Start ins

Kinderleben®; 2009

,Konzept zum Umgang bei Verdacht auf Kindeswohlgeféhrdung in staatlich anerkannten
Beratungsstellen fur Schwangerschaftsfragen des Diakonischen Werkes in Bayern®,




Anhang X
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Gemeinde Zustindig Tel. 0921728 Vertretung
Ahorntal Wagner 579 Fritzmann, Deininger
AufseB Schwarzer 168 Vecera-Schenk
Bad Berneck Vecera-Schenk 250 Schwarzer
Betzenstein Bergmann 448 Sloninka, Zwenzner
Bindlach Qajomi 256
Bischofsgriin Fritzmann 442 Deininger, Wagner
CreuBBen Wagner 579 Fritzmann, Deininger
Eckersdorf Sloninka 231 Zwenzner, Bergmann
Emtmannsberg Wagner 579 Fritzmann, Deininger
Fichtelberg 167 Qajomi
Gefrees Fritzmann 442 Deininger, Wagner
Gesees Wagner 579 Fritzmann, Deininger
Glashiitten Sloninka 231 Zwenzner, Bergmann
Goldkronach Schwarzer 168 Vecera-Schenk
Haag Deininger 457 Fritzmann, Wagner
Heinersreuth Qajomi 256
Hollfeld Schwarzer 168 Vecera-Schenk
Hummeltal Deininger 457 Fritzmann, Wagner
Kirchenpingarten 167 Qajomi
Mehlmeisel 167 Qajomi
Mistelbach Sloninka 231 Zwenzner, Bergmann
Mistelgau Sloninka 231 Zwenzner, Bergmann
Pegnitz (Land): Bronn, Buchau, Biichenbach,
Koébeldorf, Leups, Neudorf, Trockau, Willenreuth, Bergmann 448 Sloninka, Zwenzner
Willenberg
:eer?z::"zelfts: az(::); & Hainbronn, Troschenreuth, Zwenzner 454 Sloninka, Bergmann
Plankenfels Schwarzer 168 Vecera-Schenk
Plech Bergmann 448 Sloninka, Zwenzner
Pottenstein Bergmann 448 Sloninka, Zwenzner
Prebitz Wagner 579 Fritzmann, Deininger
Schnabelwaid Wagner 579 Fritzmann, Deininger
Seybothenreuth Deininger 457 Fritzmann, Wagner
Speichersdorf Deininger 457 Fritzmann, Wagner
Waischenfeld Bergmann 448 Sloninka, Zwenzner
Warmensteinach Fritzmann 442 Deininger, Wagner
Weidenberg 167 Qajomi
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Amt fur Kinder, Jugend und Familie Stadt Bayreuth

KoKi:

Nathalie Zeh
Tel.: 0921/25 1010
Mail: nathalie.zeh@stadt.bayreuth.de

Gllseren Kurt
Tel.: 0921/25 1639
Mail: gllseren.kurt@stadt.bayreuth.de

Allgemeiner Sozialdienst (ASD):

Herr Engelhardt juergen.engelhardt@stadt.bayreuth.de  Tel.: 0921/ 25 1751
Sekretariat jugendamt@stadt.bayreuth.de Tel.: 0921/ 25 1353

Fir die genaue Zustandigkeit siehe:

https://familien-in-bayreuth.de/hilfe-beratung/paedagogische-
jugendhilfe/allgemeiner-sozialdienst-asd/

AuRerhalb der Offnungszeiten (sowohl in der Stadt als auch im Landkreis):

Polizeiinspektion Bayreuth Land  Tel.: 0921/ 506 2230
Polizeiinspektion Bayreuth Stadt  Tel.: 0921/ 506 2130
Polizeiinspektion Pegnitz Tel.: 09241/ 99060
Integrierte Leitstelle Tel.: 0921/ 793210


mailto:nathalie.zeh@stadt.bayreuth.de
mailto:gülseren.kurt@stadt.bayreuth.de
mailto:juergen.engelhardt@stadt.bayreuth.de
mailto:jugendamt@stadt.bayreuth.de
https://familien-in-bayreuth.de/hilfe-beratung/paedagogische-jugendhilfe/allgemeiner-sozialdienst-asd/
https://familien-in-bayreuth.de/hilfe-beratung/paedagogische-jugendhilfe/allgemeiner-sozialdienst-asd/

Anhang XIl

Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft zur Einschdtzung bei einer
Kindeswohlgefiahrdung

Fur Fachkrafte nach § 4 KKG (Arzte, Hebammen, Psychologen, Sozialpddagogen,
Lehrer etc.), sowie fur Trager von Einrichtung und Diensten, die Leistungen nach
dem SGB VIl erbringen (§ 8a und 8b SGB VIII) und selbst keine insoweit erfahrene
Fachkraft vorhalten benennen die Jugendamter als insoweit erfahrene Fachkrafte:

Psychologische Beratungsstelle Bayreuth

Herr Sobek, Herr Rieger, Frau Abel, Frau Gokeler, Frau Haidinger,
Frau Romer

Kolpingstr. 1/3.0G

95444 Bayreuth

Tel.: 0921 785177-10

Mail: psychologische-beratung@diakonie-bayreuth.de

Sofern Einrichtungen selbst eine eigene insoweit erfahrene Fachkraft vorhalten, die
tber die Qualifikationen gemaR den aktuellen Empfehlungen des
Landesjugendamtes verflgt, kann diese hier eingetragen werden:
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| Rickmeldebogen j

Ziel der interdisziplinaren Vernetzung am Runden Tisch im Netzwerk frihe Kindheit
ist die friihzeitige Unterstlitzung von Schwangeren und Familien mit Kindern bis drei
Jahren, um den praventiven Kinderschutz in Stadt und Landkreis Bayreuth weiter
voranzutreiben.

Um dieses Ziel zu erreichen stimme ich/stimmen wir (Institution) dem vorliegenden
Leitfaden zur interdisziplinaren Zusammenarbeit im Bereich der Frithen Hilfen zu.

Institution

Name Vorname

StralRe und Hausnr./bzw. Postfach

PLZ und Ort

Ort, Datum Unterschrift

Ich bin damit einverstanden, dass meine Kontaktdaten/meine Einrichtung in der Netzwerkbezogenen
Kinderschutzkonzeption angegeben und somit auch verdffentlicht wird.
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